
Öffentliches Verfahrensverzeichnis nach BDSG 
 
Das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) schreibt im § 4g vor, dass der Beauftragte für den 
Datenschutz jedermann in geeigneter Weise die folgenden Angaben entsprechend § 4e 
verfügbar zu machen hat:  
 
1. Firma der verantwortlichen Stelle:         RaiffeisenVolksbank eG Gewerbebank   
  
2. Vorstand: Manfred Geyer, Vorsitzender 

                          Hermann Meckler, stellv. Vorsitzender  
   Erwin Einzinger    
  

 Beauftragter Leiter der Datenverarbeitung: Friedrich Kramer        
 
3. Anschrift der verantwortlichen Stelle:           Promenade 19 – 23, 91522 Ansbach  
 
4.  Zweckbestimmung der Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung:  
 

Gegenstand des Unternehmens sind das Betreiben von Bankgeschäften und Finanz-
dienstleistungen. Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung erfolgen zur Ausübung 
der Bank- und Finanzdienstleistungsgeschäfte und aller mit der Verwaltung eines 
Bankbetriebes erforderlichen Tätigkeiten. 

 
5. Beschreibung der betroffenen Personengruppe, deren Daten oder  
      Datenkategorien:  
 

Kunden-, Mitarbeiter-, Interessenten- und Lieferantendaten, sofern diese zur Erfüllung 
der Zwecke erforderlich sind, die unter Punkt 4 aufgeführt sind. 

 
6. Empfänger oder Kategorien von Empfängern, denen die Daten mitgeteilt werden 

können:  
 

Öffentliche Stellen bei Vorliegen vorrangiger Rechtsvorschriften, externe Auftragneh-
mer entsprechend § 11 BDSG sowie externe Stellen und interne Abteilungen zur Erfül-
lung der Zwecke, die unter Punkt 4 aufgeführt sind. 

 
 
7. Regelfristen für die Löschung der Daten:  
 

Der Gesetzgeber hat vielfältige Aufbewahrungspflichten und -fristen erlassen. Nach 
Ablauf dieser Fristen werden die entsprechenden Daten automatisiert gelöscht. Sofern 
Daten von der regelmäßig durchgeführten Löschung nicht berührt sind, werden sie ge-
löscht, wenn die Zwecke, die unter Punkt 4 aufgeführt sind, wegfallen. 

 
 
8. Geplante Datenübermittlung an Drittstaaten:  
 

Datenübermittlungen an Drittstaaten erfolgen ausschließlich zur Ausführung von Kun-
denaufträgen. 
 
 
Ansbach, 08. April 2011  


